
Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz stimmt einer Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3, Eitorf-West I grundsätzlich zu. Der Antragsteller hat ein geeignetes Städtebaubüro 
mit der Planänderung zu beauftragen. Alle anfallenden Kosten, die mit der Bebauungsplanänderung 
einhergehen, trägt der Antragsteller. 
   


